NK II/06 

Protokoll vom 8.12.2006

Anwesend: Beat Aeppli Daniel Felber, Edith Glaser, Hermann Graser, Othmar Huber, Mario Leimbacher, Roland Schaub, Christian Stucki, Fridolin Taverna

Entschuldigt: Edi Furrer

Traktanden und wichtige Infos: schwarz 

Beschlüsse: rot

Detailinformationen: Grau

1. Protokoll NK 1/06 12.05.06

- Edith Glaser: Ihr Forschungsprojekt wird vom Verband mit 3 x Fr. 3000.- unterstützt (verteilt auf 3 Jahre). Das Projekt kann nun  definitiv durchgeführt werden. ⇓

Mail vom 8.11.06 von Edith Glaser an LBG

„Das Gremium der internationalen 'jakobsfoundation', das eingegangene

Forschungsprojekte prüft, hat mir mitgeteilt, dass mein Antrag für

Unterstützung von Fr. 51'000 vollumfänglich und ohne weitere Auflagen

bewilligt wird.  Zusammen mit den Fr. 9000, die der LBG mir

grosszügigerweise bereits gesprochen hat, habe ich nun die 20% Drittmittel

zusammen und kann das 300'000Fr.-teure Projekt starten. Das ist toll und

freut mich riesig…“

Ausschnitt aus dem Bestätigungsschreiben vom 17.11.06. des LBG an Frau Prof. Edith Glaser:

„Anlässlich der Koordinationssitzung vom 12.05.06 der Geschäftsleitung des LBG hat der Vorstand beschlossen ihr Forschungsprojekt „Räumlich-visuelle Kompetenzen in Bezug auf ästhetische Erfahrungen im Unterricht Bildnerisches Gestalten“ mit einem Beitrag von insgesamt Fr. 9000.- verteilt auf drei Jahre zu unterstützen. Wir anerkennen den hohen Stellenwert sowohl Ihrer laufenden Arbeiten, als insbesondere auch die in ihrem Projekt umrissene Untersuchung, die für die Entwicklung von wissenschaftlich basierten Kompetenzmodellen für den gesamten gestalterischen Fachbereich von grösstem Wert sein wird. 

Die in den nächsten Jahren zu definierenden Lehr- Lernziele im Bereich räumlich-visueller Kompetenzen im Zusammenhang mit dem Projekt Deutschschweizer Lehrplan für die Volksschule sind ohne entsprechende Grundlagenforschung kaum möglich. Daher unterstützt unser Berufsverband Projekte, die für dieses Vorhaben entsprechende Grundlagen schaffen…“   

2. Mitteilungen

· Dachverband LCH: Präsidentenkonferenz XVII 3./4.November. Bericht Othmar Huber

Die Mitgliederorganisationen des Dachverbandes Schweizer Lehrerinnen und Lehrer stimmen dem Entwurf zum HarmoS-Konkordat grundsätzlich zu. Sie erwarten jedoch eine kämpferische Haltung ihres Dachverbandes, insbesondere bei der Durchsetzung der nötigen zeitlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung der neuen Anforderungen und Aufgaben.

Weitere Details unter: http://www.lch.ch/docs/presse/061204_HarmoS_Fremdsprachen_2.pdf
· VSG/Fachverband BG: PrK 19.9.06 <wbz>. ⇓
Aus den Ausführungen der WBZ-Verantwortlichen geht hervor, dass die Zusammenarbeit der VSG-Fachverbände mit der WBZ grosse Bedeutung zugemessen wird. Die WBZ ist an Vorschlägen für Weiterbildungsangeboten der Fachverbände interessiert und bietet eine Zusammenarbeit unter vereinfachten Strukturen und günstigen Bedingungen an. 

Der Vernehmlassungstext zu HarmoS wird vorgestellt und die Fachverbände zur Abgabe ihrer Stellungnahmen ermuntert. ⇓
· Vernehmlassungstext HarmoS VSG-BG ⇓
Wir bedanken uns für die Möglichkeit der Mitsprache am Projekt HarmoS. Mit unseren Vorschlägen möchten wir die Weiterentwicklung des Projekts in konstruktivem Sinne fördern und dazu beitragen, dass die übergeordneten Ziele der obligatorische Schule Schweiz auch aus Sicht der Gymnasien zu einer erfolgreichen Entwicklung  führen.

Der Fachverband Bildnerisches Gestalten VSG/BG regt dazu an, für die an HarmoS anschliessende Ausarbeitung von Bildsstandards entsprechende Kompetenzstufenmodelle für alle Fächer festzulegen. Eine Konzentration auf die Kernfächer fördert die Marginalisierung der Restfächer und schränkt die im HarmoS Konkordat genannten übergeordneten Ziele der obligatorischen Schule in wesentlichen Bereichen ein.

Verbindlichkeit kann den in Art. 3 anvisierten Zielen im Bereich Musik/Kunst und Gestaltung nur attestiert werden, wenn auch entsprechende Lenkungsinstrumente entwickelt und eingesetzt werden. Namentlich die in Art. 7 genannten Bildungsstandards können dazu beitragen, Instrumente zur Qualitätssicherung- und entwicklung auch für den Fächerbereich Kunst und Gestaltung zu institutionalisieren. Ziel der in Art.3 / Abs.2 genannten Grundbildung ist der Zugang zur Sekundarstufe II. Diese ist für den erfolgreichen Ausgleich der ganz unterschiedlich entwickelten Vorkenntnisse auf ein verbindliches Mass an Vorbildung angewiesen. Für die Entwicklung der Lehrpläne der obligatorischen Schule, für die Ausbildung der Lehrkräfte auf den entsprechenden Stufen und um mit geeigneten Lehrmitteln die Basis für zukünftige Kompetenzen in Kunst und Gestaltung zu schaffen, ist die Ausarbeitung von Standards unabdingbar.

Für die Ausarbeitung entsprechender (Qualitäts-) Standards im Bereich Kunst und Gestaltung bietet sich die bereits bestehende Projektgruppe „Fächerbereich Gestaltung“ an, bestehend aus Fachdidaktikkreisen aller Pädagogischen Hochschulen und verschiedener Fachverbände. Die Projektgruppe engagiert sich zurzeit für die Mitarbeit am „Deutschschweizer Lehrplan“. Ein laufendes Forschungsprojekt der PHNW könnte für die Entwicklung von Kompetenzstufenmodellen und zukünftiger Lehrpläne wichtige Impulse geben.

3. Projekte

· Abschluss des Projekts Schweizer Jugend forscht. Fachgruppe Gestaltung & Architektur 

Mit der Besetzung des Fachgruppenleiters Beat Pfenniger wurde dem Vorschlag des LBG stattgegeben. Damit steht der Leitung Fachgruppe Gestaltung & Architektur eine profilierte Persönlichkeit vor mit grosser Berufserfahrung in pädagogischen und fachlichen Bereichen. Als Fachgruppenleiter stützt er gemäss Reglement SJf  seine Entscheidungen auf FachexpertInnen ab, deren Auswahl er selbst bestimmt, wobei ihn der LBG nach Möglichkeit unterstützt.

Im Jahresbrief soll auf die Möglichkeit der Beteiligung von Mittelschülern am Nationalen Wettbewerb von SJf im neu geschaffenen Fachbereich Gestaltung & Architektur hingewiesen werden.  Wir möchten Kolleginnen und Kollegen die gestalterische Maturarbeiten betreuen, dazu ermuntern, sich mit den Vorgaben für die Wettbewerbsteilnahme vertraut zu machen und entsprechende Hinweise an die SchülerInnen zu geben. ⇓
Merkblatt für Fachgruppe 'Gestaltung*), Architektur, Kunst' (Entwurf)
(ab Wettbewerb 2007/2008)
Das Fachgebiet “Gestaltung, Architektur, Kunst” erweitert die Themenfelder des Wettbewerbs von Schweizer Jugend forscht. Das Fachgebiet interpretiert die drei Begriffe offen. Das heisst, unter dem Begriff “Gestaltung” verstehen wir die Gebiete der visuellen Kommunikation ebenso wie Produktgestaltung oder die so genannten “neuen Medien” (Web usw.) oder generell alle Gebiete die als Design (2D und 3D) bezeichnet werden. Dasselbe gilt für Architektur, wo wir neben klassischen Gebieten auch Innenarchitektur, Urbanistik usw. verstehen und wie wir auch den Begriff bildende Kunst in all seinen Artikulationen verstehen. 

Projektdefinition

Um den Wettbewerbsbestimmungen zu entsprechen, muss jede Arbeit einen theoretisch, schriftlichen Teil aufweisen. Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten ein Projekt zu definieren:

1.
Eine rein theoretische, wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einem bestimmten Thema. In diesem Fall handelt es sich um ein geisteswissenschaftliches Projekt (siehe auch SJF Leitfaden).

Beispiele für Projekte im geisteswissenschaftlichen Bereich:

· Untersuchung über Lesbarkeit und Schrift auf Bildschirmen

· Fernsehen und Sehgewohnheiten von Kindern

· Was ist gutes Design?

· Der Einfluss technischer Entwicklung auf die Formensprache aktueller Architektur

· Bauernmalerei im Bezug auf die kulturelle Entwicklung von Randgebieten

2.
Eine praktische oder experimentelle Arbeit, die sowohl aus einem theoretischen, reflektierenden Teil besteht wie auch aus einem praktischen oder gestalterischen Teil. In diesem Fall handelt es sich formal um ein naturwissenschaftlich, technisches Projekt. Das heisst: die Ausführung muss naturwissenschaftlichen-technischen Kriterien folgen, die Motivation und Triebfeder entspringt jedoch  einer musischen, ethischen oder geisteswissenschaftlichen Fragestellung (siehe auch SJF Leitfaden).
Beispiele für Projekte im naturwissenschaftlich, technischen Bereich:

· Entwicklung einer Hängebrücke für den Kriseneinsatz

· Typografie und Sehbehinderungen alter Menschen am Beispiel Supermarkt

· Wandgestaltung für ein Altersheim und ihre Auswirkung auf die Bewohner

· Versuch zu einer multikulturellen Bildsprache 

· Das Internet als Plattform zum Lernen

Um den wissenschaftlichen Ansprüchen des SJF Wettbewerbs zu entsprechen braucht somit jede Arbeit einen theoretischen Anteil und muss formal einem der beiden vorgegebenen Bereiche der Geisteswissenschaften oder der Naturwissenschaften und Technik zuteilbar sein. 

Dem Projekt muss eine eigene Fragestellung oder ein innovativer Gesichtspunkt zu Grunde liegen

*) Für 'Design' wird das deutsche Wort 'Gestaltung' benutzt; so heissen auch die Hochschulen: Hochschule für Gestaltung und Kunst

· Bildungsstandards auf Stufe SekII (VSG Papier) 

Bildungsstandards für Maturitätsschulen

Bildungsstandards sind ein Thema, mit dem sich gegenwärtig Gesellschaft, Politik und damit auch die Lehrpersonen​verbände beschäftigen. HARMOS wird sie in den obligatorischen Schulen in der Schweiz einführen. Die EDK erwartet auch Standards für die Sekundarstufe II. Unterschiedliche Projekte werden bereits – zu Recht oder Unrecht – mit Bildungs​standards in Verbindung gebracht: Vereinheitlichte kantonale Lehrpläne für die Gymnasien, zentralisierte Prüfungen, Fremdsprachenzertifikate und andere Standardisierungselemente.  Der VSG ist bereit, das Thema ernsthaft zu diskutieren. Er warnt aber vor unwissen​schaft​lichem und unkoordi​niertem Vorgehen und behält sich vor, sich gegen ein konkretes Projekt auszu​sprechen, wenn es wesentliche Kriterien nicht erfüllen sollte.

Die Einführung von Bildungsstandards lässt sich nur rechtfertigen, wenn dadurch nach​weisbar die Bildungsqualität auf der ganzen Breite steigt. Bildungsstandards bringen eine stärkere Fokussierung auf messbaren ‚Output’ mit sich. Der absehbare Verlust bei weniger leicht oder weniger unmittelbar messbaren Dimensionen der Bildung muss unter Berück​sichtigung von Erfahrungen im Ausland möglichst gering gehalten werden.

Sieben Leitplanken des Zentralvorstands VSG vom Juni 2006

1. Konsolidierung der Ausgangsbasis


Das Maturitätsanerkennungsreglement MAR umschreibt namentlich im Zweckartikel 5 die zentralen, schweizweit gültigen Bildungsziele des Gymnasiums. Bildungs​standards für die gymnasiale Matur sind damit – wenigstens in Ansätzen – bereits vorhanden. Entsprechendes gilt auch für die anderen Maturitätsschulen.


EVAMAR II wird Ansätze zur Operationalisierbarkeit dieser Zielvorgaben liefern und zeigen, wie mit Leistungstests überprüft werden kann, inwiefern das System die Ziel​vorgaben erfüllt.
2. Klärung der Begriffe

Der VSG fordert eine klare Bestimmung und einheitliche Verwendung des Begriffs ‚Bildungs​standards’. 

In Anlehnung an den Bericht Klieme
 versteht der VSG unter Bildungsstandards auf wissen​schaftlichen Kompetenzmodellen basierende operationalisierte Zielsetzungen und darauf aufbauende Leistungstests.

3. Festlegung der Ziele


Ausgehend vom Bericht Klieme erwartet der VSG, dass Bildungsstandards

a) zur Steuerung des Gesamtsystems ‚Maturitätsschulen’ verwendet werden und

b) nicht der Kontrolle einzelner Lernenden, Lehrpersonen oder Schulen dienen.

Bildungsstandards für die Maturitätsschulen müssen dazu beitragen, Probleme an den Schnittstellen zu reduzieren und die Qualität der Allgemeinbildung zu heben. In einem abgestuften Vorgehen sind die Ziele für die Schulen und den Unterricht aufgrund der Bildungsstandards und der Kompetenzmodelle für die einzelnen Fächer der neuen Systematik anzupassen.
4. Koordiniertes Vorgehen


Der VSG erwartet, dass alle beteiligten Kantone, Aus- und Weiterbildungsinstitutionen, und Aufsichtsbehörden gemeinsam und nach gegenseitiger Absprache vorgehen. Der VSG verurteilt ein Vorpreschen einzelner Kantone, die unkoordiniert bereits jetzt einzelne Projekte unter der Etikette ‚Bildungsstandards’ laufen lassen. 

5. Mitsprache der Betroffenen


Der VSG fordert eine klar dokumentierte Planung und eine demokratische Vorgehens​weise bei der Formulierung und allfälligen Einführung von Bildungsstandards für die Maturitäts​schulen. Das Erfahrungswissen von Lehrpersonen und Schulleitungen ist gleich​berechtigt zu demjenigen von Experten aus Forschung und Lehre heranzuziehen.

6. Realistischer Zeitplan

Im Sinn eines verantwortungsvollen Umgangs mit den Ressourcen und zugunsten der Stabilität des Systems fordert der VSG, dass zunächst

a) Erfahrungen mit HARMOS gesammelt und 

b) die Resultate von EVAMAR II abgewartet werden.


Erst auf dieser Basis können konkrete Schritte für die Einführung von Bildungs​standards an Maturitäts​schulen unternommen werden. Grundsatzentscheide können deshalb nicht vor 2009 gefällt werden. 

7. Kostenwahrheit und Finanzierung


Bildungsstandards lassen sich nicht zum Nulltarif einführen. Der VSG verlangt deshalb, dass die benötigten finanziellen Mittel frühzeitig und möglichst genau zu bestimmen sind. Dabei ist auch die Arbeit von Lehrpersonen und Schulleitungen in Rechnung zu stellen.

Die Finanzierung ist vorab zu klären. Sie darf nicht auf Kosten des ‚Courant normal’ erfolgen.

4. Verbandspolitik 

· Von der ARGE „Gestalten“ zur Projektgruppe ‚Fächerbereiche Gestaltung’. Zweck und Ziel.

Die Projektgruppe ‚Fächerbereiche Gestaltung’ hat am 6.08.06. zu Hd. A. Strittmatter Pädagogische Arbeitsstelle LCH ein Mandat beantragt  zur Erarbeitung eines (EDK-) Dossiers ‚Gestaltung’

(Bildnerisches, Werken/Technisches und Textiles Gestalten)

⇒Am 20.12.06 wird über den Mandatsantrag entschieden

Auszug aus dem Antrag: 

„Die gegenwärtige Umbruchzeit in der Bereichsgruppe Bildnerisches Gestalten, Werken/ Technisches und Textiles Gestalten (mit teils einhergehendem Abbau) erfordert ein dringliches Handeln. 

Leider werden in den Kantonen der Deutschschweiz weder die Ausbildungsgänge an den Pädagogischen Hochschulen noch neue Konzepte und Stundendotationen in der Volksschule koordiniert. Allein die unterschiedlichen Bereichsgruppierungen und die unterschiedlichen Fachbezeichnungen für die Fächer Technisches und Textiles Gestalten zeigen, dass dezentral viel Aufbauarbeit geleistet wird, interkantonal jedoch ein Vakuum besteht. 

Im Hinblick auf den Lehrplan Deutschschweiz ist dies ein unhaltbarer Zustand, zumal ausgerechnet diese Fächer sich auch nicht durch die Erarbeitung von Standards im Projekt HarmoS entwickeln konnten und nach wie vor in Forschungs- und Entwicklungsprojekten marginal vertreten sind.

Seit längerem werden Forderungen gestellt, Fachinhalte und Methoden zu hinterfragen, allenfalls sich neu zu orientieren und Fachbezeichnungen zu überprüfen. Diese Arbeit kann nur in Koordination der betroffenen Fachbereiche und einem mehrheitsfähigen Fachentwicklungsprogramm geleistet werden. 

Mit der Gründung einer interkantonalen Projektgruppe, bestehend aus Vertretungen der Fachverbände und Pädagogischen Hochschulen soll eine Koordination der laufenden Entwicklungen in den Fächern BG und TTG vorangetrieben und bereits geleistete, hochstehende Arbeiten koordiniert werden…“

Antwort von A. Strittmatter zu Hd. Arbeitsgruppe Fächerbereiche Gestaltung:

Protokollauszug GL LCH 1/XVII vom 21.8.06

2.1
Antrag Projektgruppe „Fächerbereiche Gestaltung“

Im Rahmen von Zusammenarbeits-Gesprächen der Fachverbände FKTW, LBG und SWV sowie Fachdidaktikkreisen von PH’s (TTG/SGL) ist eine ausführliche Projektskizze für die Mitwirkung am Projekt „Deutschschweizer Lehrplan entstanden (Federführung: Elisabeth Gaus). Es geht um eine Neupositionierung der Fachbereiche Gestaltung, Fächerbereichs-Definition in der Stundentafel und eine Modernisierung der Inhalte (Kompetenzenmodelle, Standards). Die Gruppe schlägt vor, dass der LCHals Träger oder Mitträger eines solchen Entwicklungsprojekts fungiert bzw. sich bei der Projektleitung „Deutschschweizer Lehrplan“ für die Realisierung gemäss Projektskizze einsetzt.

Beschluss: Die GL nimmt Kenntnis vom Mandatsantrag. Sie unterstützt das Anliegen. Sie beauftragt den Leiter PA LCH, sich in der Projektleitung für den Deutschschweizer Lehrplan für den massgeblichen Einbezug der im Antrag genannten Fachkräfte als AutorInnen für die “Fächerbereiche Gestaltung” einzusetzen. Das vorgelegte, inhaltlich sehr wertvolle Konzept wird vom Leiter PA LCH in geeigneter Form als eine Art “Offerte” ins Projekt eingespiesen. Es ist jedoch unter keinen Umständen Sache des LCH, dem Deutschweizer Lehrplankonsortium Kosten abzunehmen bzw. die Arbeit “auf Vorrat” selbst zu leisten. Es wird deshalb für die konkreten Vorgehensanträge der Projektgruppe eine etappierte Beschlussfassung ins Auge gefasst: Bei voller Integration dieser Offerte in das Deutschschweizer Lehrplanprojekt besteht von Seiten des LCH kein weiterer Handlungsbedarf; bei nur teilweiser Akzeptanz oder Misslingen des Vorstosses, wird über subsidiäre Massnahmen auf Seiten des LCH nachgedacht und Beschluss gefasst. Die Mitglieder der Projektgruppe werden vom Leiter PA LCH über die Vorgänge im Zusammenhang mit dem Anliegen laufend informiert.

· FMS im Kanton Zürich löst die Diplommittelschule ab

Die Lehrpläne werden in Zusammenarbeit mit KS Birch, Zürich nach Kompetenzmodellen erstellt. Die Kommissionen aus allen Fachschaften sind zu einem Rekordtempo gezwungen, weil die Abgabe noch vor den Weihnachtsferien erfolgen muss. Entgegen den Empfehlungen des Bundes schliesst der RR des Kanton Zürich die beiden Berufsfelder Gestaltung und Kunst sowie Soziale Arbeit aus und beschränkt sich auf die Richtungen Pädagogik / Kommunikation und Information / Musik und Theater/ Gesundheit und Naturwissenschaften, wovon letzteres nur an der KS Birch, Musik und Theater nur an der KS Rychenberg, Winterthur angeboten werden soll (die restlichen Richtungen dagegen an beiden Schulen). Bei der Implementierung der Lehrpläne und Stundentafel ist darauf zu achten, dass gegenüber der bisherigen Diplommittelschule 1 Million eingespart wird!

In allen Richtungen fungiert im Basisjahr BG mit 2 Jahreslektionen. Im 2. Und 3. Jahr ist BG in den Richtungen Pädagogik als Wahlpflichtfach mit Musik im Lehrplan (getroffene Wahl kann nicht rückgängig gemacht werden) und Information, Kommunikation als Pflicht im 2. und 3. Jahr mit 2,5 Jahreslektionen.
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Stundentafel Bildnerisches Gestalten:

Berufsfeld Pädagogik

1. Jahr: Halbklassen Basisjahr (in allen Profilen obligatorisch) 2Jahreslektionen

2. Jahr: Halbklassen 2Jahreslektionen

3. Jahr: Ganze Klassen 2Jahreslektionen

4. Jahr: Praktikum 12-40 Wochen und Fachmaturitätsarbeit

Berufsfeld Kommunikation Information

1. Jahr: Halbklassen Basisjahr (in allen Profilen obligatorisch) 2Jahreslektionen

2. Jahr: Halbklassen 2Jahreslektionen

3. Jahr: Ganze Klassen Berufsfeld orientierter Unterricht: Grafische Gestaltung und Bildbearbeitung 2,5 JL.

4. Jahr: Praktikum 12-40 Wochen und Fachmaturitätsarbeit

· Aufnahmetests PHZH

Der Test für die Aufnahme an die PH Zürich für die Ausbildung Vorschulstufe sieht vor (gemäss EDK Reglement) eine Aufnahmeprüfung in den Fächern Deutsch, Mathematik, Fremdsprache und Naturwissenschaft. Zusätzlich beschliesst der Schulrat der PHZH weiterhin einen Test in den Bereichen Musik/Rhythmik durchzuführen, jedoch die Aufnahmeprüfung in Kunst/Gestalten ersatzlos zu streichen. Auf Antrag eines LBG-Mitglieds wurde umgehend interveniert und das mit Erfolg:⇓
Auszug aus der LBG-Intervention:

„Offenbar wird von der Annahme ausgegangen, dass visuell-räumliche Kompetenz eine angeborene Eigenschaft ist und dass der Unterricht auf Hochschulstufe im Bereich Gestalten und Kunst von den Studierenden ohne Voraussetzung besucht werden kann. Damit lässt sich eine Nivellierung nach unten aber nicht vermeiden und wird entsprechende Auswirkungen auf die Qualität und den Anspruch der Module Gestaltung haben mit absehbaren Folgen auf den späteren Unterricht. Zu befürchten sind negative Auswirkungen für unseren Fächerbereich auf die Pädagogischen Hochschulen der ganzen Schweiz durch den voreiligen Schritt der PH Zürich.…“

Auszug aus Antwort PHZH:
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5. Verbandsgeschäfte 

· Rundschreiben an die Mitglieder <an alle 07/I> Inhaltl. Schwerpunkte:

1. Neuer Mitgliederausweis

2. SJf Information über den neuen Fachbereich Gestaltung und Kunst

3. Vernehmlassungen HarmoS und EVAMAR

4. Rahmenprogramm „Zeichnung“⇓

· NV 07: Projekt: Zeichnung⇓, Kantonsschule Enge, Zürich, Datum: 24.3.07
Unten stehende 3 Projekte bilden zusammen das Rahmenprogramm. Die Programmvorschläge wurden gutgeheissen ⇓

1. 

Vortrag NV 2007

Z E I C H N U N G

Auslegung der Zeichnung im Kontext  

der Kunst und  der ästhetischer Bildung

Peter Radelfinger, Künstler und Prof. an der HGKZürich

Peter Radelfinger wird grundlegende Gedanken zur Aktualität der Zeichnung in der Kunst und in der ästhetischen Bildung mit Bildbeispielen und Kommentaren darzulegen. 

Eine Vielzahl praktischer Unterrichtsbeispiele wird gezeigt und besprochen.

Der Vortag gliedert sich in zwei Teile:

Teil1

- Einerseits werden grundlegende Gedanken zur Aktualität der Zeichnung in der Kunst und in der ästhetischen Bildung mit Bildbeispielen und Kommentaren ausgelegt. Diese Ausführungen sind – für diesen Anlass spezifisch ausgewählte - Ausschnitte aus einer umfassenden Recherche von Peter Radelfinger mit dem Titel „Auslegung der Zeichnung“. Zur Veranschaulichung die Titelüberschriften dieser Arbeit:

1

Eine Einführung oder  

Die Zeichnung als notwendige Randerscheinung 

2

«Die Zeichnung als erster Ort»  oder

Vom Anfang des Anfangs

3

Bilder an der Arbeit oder

Vom bildnerischen Denken
4

Realismus oder

Qu est- ce que c est la réalité?

5

Wahrnehmen oder

Die Lehre der Vögel

6

Dilettantismus und Könnerschaft oder

«Bitte Tatzen zurücknehmen».

7

Leerstelle und

„Die Linie der Schönheit“ 

8

Wunderbare unlogische Linien oder

Vom Wesen der Zeichnung

9

Strategien und Verfahren des Zeichnens oder

Ein Witz von Freud


10

Der Motor der Liebe oder

Wozu diese ununterbrochene Verbildlichung?

Teil 2

- Andererseits wird eine Vielzahl praktischer Unterrichtsbeispiele gezeigt und besprochen. Peter Radelfinger unterrichtet seit vielen Jahren an der HGKZürich. Seine Tätigkeit umfasst die Schwerpunkte  

- Z e i c h n e n, skizzieren, entwerfen

- Menschen-Bild

- Schule der Wahrnehmung

Er ist an diversen Studiengängen immer wieder an Projekten beteiligt und unterricht regelmässig durchgeführte Zeichenkurse für alle Studierenden der HGKZürich.

2.
Wozu zeichnen? Qualitäten und Wirkung der materialisierten Geste durch die Hand auf die Zeichnenden
Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt der HKB, Leitung: Béatrice Gysin, Künstlerin und Dozentin HKB
Inhaltsverzeichnis
Voraussetzung (weshalb diese Forschungsarbeit?)
Forschungsdesign 
Vorgehen 
Vorgehen zur Anschauung (Visualisiertes Forschungsdesign)
Begriffe/Wortbedeutungen
Was ist Zeichnung? Was ist Zeichnen?
- Wörtersammlung
- Bildersammlung (besteht noch nicht, kann aber an einigen Beispielen aufgezeigt werden)
- „Zeichnen, zwischen Bilderflut und Wasserzeichen“ Beitrag von Susanne Bieri, Kunsthistorikerin und 
Konservatorin der Grafischen Sammlung der Schweizerischen Landesbibliothek, Bern 
Worin besteht das Wesentliche am zeichnerischen Gestaltungsprozess, ohne digitale Hilfsmittel?
- Durchschaubarkeit 
- Alles klar? (Die einfache Geste, die einfachen Mittel)
- „Die Wirklichkeit des Wirklichen und die Sinne“ Beitrag von Dr. Hans Saner, Philosoph
- Begreifen 
- „Ästhetische Bildung als Beitrag zur Entwicklung der Lernfähigkeit“ Beitrag von Dr. Willi Stadelmann
- Materialbezogenheit
- Widerstände 
- Handlungsraum (Zusammenhang Handarbeit und Gehirnentwicklung)
- Die Hände handeln. Der Kopf reist. (Beitrag Besuch bei der koreanischen Künstlerin Han Myung Ok)
- Sehen mit den Fingerspitzen (Blinde Menschen äussern sich zum Tastsinn und zum Zeichnen)
- Mut zur Sichtbarkeit
- Bungee Jumping (Vom Mut, den es braucht, ins leere Blatt zu zeichnen)
- Vor dem leeren Blatt: Schriftliche Befragung von Klassen an Gymnasien
- Was heisst zeichnen „können“? Befragung/Interviews mit Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen
- Zeichnen „können“, Versuch einer Übersicht
- Zeichnen „können“: Eine Bildersammlung: Anfänge der Zeichnung, Kinderzeichnung, Zeichenrezepte... (besteht noch nicht, kann aber an einigen Beispielen aufgezeigt werden)
- Zeichnen „können“: Sammlung von Zeichenbüchern als Erinnerungsspeicher (individuelle Wertung)
Wirkungen und Qualitäten des zeichnerischen Prozesses auf Zeichnende
- Offene Befragung an Zeichnende; Verschiedene zeitgenössische Positionen von KünstlerInnen, DesignerInnen, Architektinnen, etc... Alle stellen sich auch mit einer Zeichnung vor
- Nach Wirkungen befragen
- Zusammenfassung/Auswertung
- Nach Qualitäten befragen
- Zusammenfassung/Auswertung
- Wie haben die Befragten auf unseren Aufruf reagiert? Auswertung
- Visuelles Denken
- Zeichnen und Erinnerungsvermögen
- „Das Katzenatelier“. Eine empirische Untersuchung (Mit Sekundar-SchülerInnen)
- Zeit
- Sehen braucht Zeit
- Die Fotografie ist die Lust am Augenblick, die Zeichnung die Lust an der Dauer
- Was passiert, wenn ich ein Lied singe?
- „Die Zeichenspur als Existenzbasis“, Beitrag von Frau Dr. Barbara Wichelhaus
Wozu zeichnen?
- „Bezeichnendes Sehen“, Beitrag von Lisa Schmuckli, Philosophin
- An Stelle eines Schlusswortes I
- An Stelle eines Schlusswortes II
Abspann 
Fotografien von Zeichnenden
Anhang
- Biografien
- Bibliografie
Zeichnen ist ein Prozess, der die Zeichnenden in einzigartiger Weise mit sich selbst konfrontiert: Sie erleben sich aktiv handelnd, indem sichtbar Spuren gesetzt werden, was Mut herausfordert und Autonomie stärkt. Der in​teraktive Aspekt des Zeichnens fordert Aufmerksamkeit, Offenheit, Konzentration. Denken wird durch einfache Geste wahrnehmbar, Überprüfbar und kann weiterentwickelt werden. Fortschritte sind sichtbar. Zeichnen ist eine Sprache, eine anthropologische Konstante, eine Brücke zum Selbst und zu den Anderen. Zeichnend wird der Zugang zu allen Sinnen erlebt: Im Bezogensein auf sich selbst, auf die Dinge, auf Materialien, auf den eigenen Körper. Zeichnend können Widerstände überwunden werden. Man kann sich messen am Ziel, das man sich gesteckt hat. Man lernt den Umgang mit Grenzen und in der Auseinandersetzung damit, können diese erweitert werden. Zeichnen ist Sehen: Es vertieft in hohem Masse das Erinnerungsvermögen, die Wahrnehmung wird geschärft. Zeichnen bedeutet Zeiterfahrung: Im zeichnerischen Prozess fallen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammen. Die Zeichnung ist in höchstem Mass sichtbarer Ort von Entscheidungskraft und Ausdrucks einer Persönlichkeit. Zeichnen führt zu Schlüsselqualifikationen. Wenn Wittgenstein in den 20er Jahren davon ausging, dass der sprachliche Ausdruck den Menschen primär präge, so sind es im gegenwärtigen Philosophie​diskurs die Bilder, die das Denken und Welterleben zuerst bestimmen. Zeichnen ist auch visuelles Denken und steht somit im Zentrum der aktuellen Diskussion.
3.

Projekt Edith Glaser⇓

	Kurzbeschreibung des Projektes 2001-2004
„Förderung von Kindern mit unterschiedlicher visuell-räumlicher Begabung mittels strukturierter Aufgabenreihen“
Dieses Projekt ist 2001 von der Pädagogische Hochschule Aargau Nordwestschweiz (ehemals Höhere Pädagogische Lehranstalt des Kantons Aargau, HPL) und vom Departement Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau, Sektion Unterricht, initiiert worden.

Ziel des Projektes ist die Entwicklung und Erprobung von Lernumgebungen mit „strukturierten Aufgabenreihen“. Diese sollen zur wirksamen Förderung unterschiedlicher visuell-räumlicher Begabungen von Kindern einer heterogenen Regelklasse im Schulfach Bildnerisches Gestalten beitragen. Das Projekt schliesst an Erfahrungen und Ergebnisse aus zwei Vorgängerprojekten an, in welchen das Zusammenspiel von Wahrnehmen, Denken und Handeln als didaktische Grundfigur definiert wurde. Um auf unterschiedliche Interessen und Fähigkeiten der Kinder eingehen zu können, werden Aufgabenreihen vielschichtig angelegt, sodass Kinder auf unterschiedlichen Niveaus gefordert sind und mit Spiellust neue bildnerisch-gestalterische Lösungen auf eigenen Lernwegen erproben und entdecken können.

An der Entwicklung und Erprobung sind die Projektleiterin Edith Glaser (Fachdidaktik Bildnerische Gestaltung), der Dozent Peter Metz (Pädagogik) und mehrere Praxislehrer-innen mit ihren Klassen beteiligt. Im Projekt stehen Entwicklungs- und Forschungsarbeiten auch im Dienste fachdidaktischer Qualifizierung. Studierende beteiligen sich an der Entwicklung und Erprobung von Aufgabenreihen, die als didaktische Materialien den Praktikerinnen und Praktikern zur Verfügung gestellt werden (vgl. Lernumgebungen). Mit den Ergebnissen wird ein individualisierender, förderorientierter Unterricht in der Praxis unterstützt.


Kurzbeschreibung des Projektes 2004-2006

„Lernumgebungen zur Förderung der visuell-räumlichen Begabung  auf der Sekundarstufe 1“
Das Projekt „Lernumgebungen zur Förderung der visuell-räumlichen Begabung auf der Sekundarstufe 1“ ist anfangs 2004 von der Pädagogischen Hochschule Aargau und der Stabsstelle Bildung des Kantons Basel-Landschaft initiiert worden. Es schliesst an das Projekt „Förderung von Kindern mit unterschiedlicher visuell-räumlicher Begabung“ (2001-04) an und übernimmt dessen Förderanlage.

Ziel des Projektes ist die Entwicklung von Lernumgebungen im Unterricht Bildnerisches Gestalten an den Niveaus A, E und P der basellandschaftlichen Sekundarschule. Mit den bereitzustellenden reichhaltigen und komplexen Aufgabenreihen sollen schwächere bis überdurchschnittlich begabte Schülerinnen und Schüler gefördert werden. Die Jugendlichen entdecken und entwickeln – entsprechend ihren aktuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten – auf unterschiedlichem Niveau und auf eigenen Lernwegen individuelle bildnerische, gestalterische Lösungen. Mit den Lernumgebungen wird das Problem der Heterogenität innerhalb des Unterrichts ‚Bildnerisches Gestalten’ in den Regelklassen integrativ angegangen.

6. Varia

· Verbandsporträt: Versand an die Mitglieder, an Mittelschulen
Beschluss: Das neue Verbandsporträt soll dem Jahresversand beigelegt werden, zur Mitgliederwerbung und Stärkung der Verbandsidentität. Zusätzlich erhalten im ersten Quartal 07 alle Mittelschulen der Deutschweiz via Fachvorstände mind. 1 Exemplar.  Voraussichtliche Druckkosten ca. Fr. 500.- Wir brauchen eine Übersetzung in Französische!
· GSZ Archiv
Wurde von Edi Furrer an die KS Enge, Zürich geliefert
· Neue Anmeldekarten ⇓
Frau Roderer, die unser Sekretariat betreut, möchte wissen, ob neue Ausweise gedruck werden, da die alten aufgebraucht sind.

Vorschlag Edi Furrer: Kreditkartenformat wie z.B. VCS Mitgliederausweis. Gültig ab 1.08.07. bis 31.7.08 also jeweils für ein Schuljahr. Rechnungsjahr bleibt gleich. Nach der NV kommt mit Protokoll und Brief der neue Ausweis. Edi klärt die Herstellungskosten. Eine Foto erübrigt sich. Besser für Zahlungsmoral!

Beschluss:

1. Alle Mitglieder erhalten als Verlängerung des bezahlten Jahres 2006 gratis einen Aufdruck 07 gültig bis 31. Juli 2007. (Bisher die Rückseite des ES, für 07 ein separater Druck in der Grösse des ES Abschnitts). Mit dem Schreiben 2/07 erhalten dann alle, die bis März 07 ihren Beitrag bezahlt haben, den neuen Jahresausweis im Kreditkartenformat mit Gültigkeit vom 1.8.07 bis am 31.7.08 (volles Schuljahr).

Im Jahresbrief wird auf diese Umstellung hingewiesen. 

· Spesenregelung 

Beschluss: Die Gruppe ArGe-Standards, Zürich soll für ihre Sitzungen bezahlt werden, da mit der Thematik BG-Standars auf Stufe Sek II nationale Interessen behandelt werden. Pro Sitzung 50.- + Fahrspesen. Für die Zukunft gilt folgende Modalität: Vorheriger Antrag mit Kostenaufstellung muss von der NK erst bewilligt werden, wenn die Aktivitäten nicht aus dem Fond der Ortsgruppen bezahlt werden. 

· Fridolin Taverna, unser Kontrollstellenmitglied, möchte das Amt wegen seiner 
Pensionierung ab April 07 abgeben. Wir müssen uns an der nächsten Sitzung 
auf einen Nachfolger / eine Nachfolgerin einigen.

· Edi Furrer wird anlässlich der NV 07 definitiv als aktives Mitglied der NK zurück-
treten
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